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Zählprotokoll   
 

Firma:  _____________________ 
Ort: ___________________ 

Datum: ___________________ 

Die Zählung des Kassenbestandes wurde durchgeführt von: 

Name: _________________________    Unterschrift: ________________________________ 

Einheit Anzahl in Stück Betrag in Euro 
Scheine   

500,00 €   

200,00 €   

100,00 €   

50,00 €   

20,00 €   

10,00 €   

5,00 €   

Hartgeld   

2,00 €   

1,00 €   

0,50 €   

0,20 €   

0,10 €   

0,05 €   

0,02 €   

0,01 €   

Gesamtbetrag   

 

Hinweis: Die offene Ladenkasse führt ihrer Art nach leicht dazu, dass später ein Betriebsprüfer die Vollständigkeit der Einnahmen in Frage stellt. Daher muss der 
Unternehmer Vorsorge treffen. So muss die Kassenbuchführung einem Sachverständigen Dritten innerhalb einer angemessenen Zeit einen Überblick über die 
Geschäftsvorfälle und die Unternehmenslage vermitteln. Die Kasseneinnahmen und Kassenausgaben müssen täglich festgehalten werden (Kassenblatt), die 
Tageseinnahmen sind durch Kassenberichte zu ermitteln und das vereinnahmte Geld ist zu zählen (Zählprotokoll). 


